
Bürgermeisteramt Rheinmünster 

Landkreis Rastatt 
Lindenbrunnenstraße 1 
Telefon 07227/9555-0 

Eingang am 
Verz.Nr.  

Antrag 
auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

1. Anschlussnehmer 
 

1.1 ____________________________ 
(Name) 
 

1.2 ____________________________ 
       (Beruf) 
 

1.3 ____________________________ 
       (Straße Nr.) 
 

1.4 ____________________________ 
       (Wohnort) 

2. Anzuschließendes Grundstück 
 

2.1 _____________________________________________________ 
 

2.2 _____________________________- Straße – Flst.Nr. _________ 
 

3. Beauftragter Installateur (Name und Anschrift) 
 

3.1 ________________________ 
(Hausanschrift) 
 

3.2 ________________________ 
(Verbrauchsanlage) 
 

Beantragt wird die Genehmigung und die Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung auf der Grundlage der 
jeweils Aktuellen Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Rheinmünster. 
 

Fragen Beschreibung des Anschlusses (Antworten) Bearbeitungsvermerke 

4. Handelt es sich um  

(Zutreffendes ankreuzen) 

4.1  einen Neuanschluss 

4.2  eine Änderung des bestehenden Anschlusses 

 

5. Welche Entnahmestellen 
sind vorhanden bzw. vor-
gesehen? 

        (Anzahl einsetzen) 

5.1 ____ Küchenspülen    5.6 ____ Urinale/-rinnen 

5.2 ____ Bäder                 5.7 ____ Garagenanschlüsse 

5.3 ____ Toiletten             5.8 ____ Gartenanschlüsse 

5.4 ____ Waschbecken    5.9 ____ Feuerlöschzapfstellen 

5.5 ____ Waschküchen    5.9 ____  

 

6.1 Für welche besonderen 
Einrichtungen soll Wasser 
verwendet werden? 

(Zutreffendes ankreuzen, ggf. 
einsetzen) 

 

 

 

6.2 Geschätzter Wasserbedarf 

6.11  Dampf/Warmwasserheizung      6.16  Pumpen mit Wasserbetrieb 

6.12  Warmwasserversorgung            6.17  Wassermotoren 

6.13  Wasserbecken od. –teich           6.18  Dampfkessel 

             im Keller od. im Freien 

6.14  Schwimmbad/-becken                 6.19  ____________________ 

              im Keller od. im Freien  

6.15  Springbrunnen 

________ m³ / Tag (wenn bekannt) 

 

7.1 Ist eine Eigenversorgung 
vorhanden oder geplant? 

7.2 Ist eine Wärmepumpe, die 
dem Grundwasser Wärme 
entzieht, vorhanden oder ge-
plant? 

                nein                  ja, Förderung _______ sec / l 

 

                nein                  ja 

 

8. Wurde für das Grundstück 
schon einmal ein Wasserver-
sorgungsbeitrag entrichtet 

                nein 

                ja, am ________________       _______________ € 

 

9. Erfordert der Anschluss 
besondere Maßnahmen oder 
bereitet er erhebliche Schwie-
rigkeiten? vgl. § 3 Abs. 2, 3 WVS 

                nein                  ja  

Nähere Angaben: (Ggf. auf Beiblatt) _______________________________ 

____________________________________________________________ 

Geschätzte Baukosten: ____________ € 

 

 

Es ist mir bekannt, dass ich einen Wasserversorgungsbeitrag leisten und die Herstellungskosten der Anschlussleitung tragen muss. Ich 
verpflichte mich, die auf den Anschlussnehmer entfallenen Kosten gem. § 3 Abs. 2 bis 4 der Satzung über die öffentliche Wasserver-
sorgung zu tragen. 

Anlage:  

1 Lageplan (M 1:500) mit Beschreibung und 
Grundrissplan (M 1:100) der geplanten Anla-
ge des Anschlussnehmers mit Einzeichnung 
des geplanten Anschlusses und der Abwas-
ser-, Kabel-. Gas- und sonstiger unterirdi-
scher Leitungen 

 _______________________________________ 

(Ort, Datum) 

 

Anschlussnehmer: 

______________________________________________________ 

Unterschrift 

Hinweis  

Der  Wasserversorgungsantrag ist dreifach mit den Planunterlagen einzureichen. 

 

 



 

 

Auszug aus der Wasserversorgungssatzung  

der Gemeinde Rheinmünster  
§ 13 

Anschlussantrag 
 

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Ände-
rung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines 
bei der Gemeinde erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu beantra-
gen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen, soweit 
sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben: 
1. Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des 

Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage); 
2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserver-

brauchsanlage eingerichtet oder geändert werden soll; 
3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z.B. von Gewerbe-

betrieben usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden 
soll, sowie die Angabe des geschätzten Wasserbedarfs; 

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 
5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit 

dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten. 
 

§ 14 

Haus- und Grundstücksanschlüsse 
 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit 
der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des 
Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausan-
schlüsse werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhal-
ten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigen-
tum der Gemeinde. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen 
verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind sie Teil der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden 
nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berech-
tigten Interessen von der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für 
den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Hausan-
schlüsse bereit. 

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüs-
se sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als wei-
tere Anschlüsse gelten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach 
Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets 
möglich sein, sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussneh-
mer hat die baulichen Vorraussetzungen für die sichere Errichtung des 
Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Haus-
anschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des 
Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie 
sonstige Störungen, sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

 

§15 

Kostenerstattung 
 

(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 
1. Die Kosten der Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausan-
schlusses (Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen verläuft (§14 Abs. 2). 
2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausan-
schlüsse (§ 14 Abs. 4). 
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstel-
lung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flä-
chen.  

(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hy-
drantenschacht ab (württ. Schachthydrantensystem), so wird der Teil der 
Anschlussleitung, der neben der Versorgungsleitung verlegt ist, bei der 
Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt gelassen. Die Kos-
ten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des 
Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der 
Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheids fällig. 

(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, 
so ist für die Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der be-
teiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtig-
te des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausan-
schlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Ei-
gentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Ge-
samtschuldner ersatzpflichtig. 

 

§ 16 

Private Anschlussleitungen  
 

(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhal-
ten, zu ändern und zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom 
Anschlussnehmer zu tragen. 

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der 
Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen 
Bestimmungen der Gemeinde, und verzichtet der Anschlussnehmer schrift-
lich auf seine Rechte an der Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein 
Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen 
im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten Grund-
stücksanschlüssen sind der Gemeinde vom Anschlussnehmer mindestens 
14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 17 

Anlage des Anschlussnehmers 
 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhal-
tung der Anlage hinter dem Hausanschluss – mit Ausnahme der Messein-
richtungen der Gemeinde – ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er 
die Anlage oder Anlageteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen 
nur durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zugelassenes Installati-
onsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plom-
biert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschluss-
nehmers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung 
der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu veranlassen. 

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer 
anerkannten Prüfstelle (z.B. DIN-DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen) bekun-
det, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen 
anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 
Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 

 

§ 18 

Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 
 

(1) Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschluss-
nehmers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über das Installati-
onsunternehmen zu beantragen.  

 

§ 19 

Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 
 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und 
nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf 
erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Besei-
tigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss 
oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie da-
zu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde keine 
Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer 
Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben 
darstellen. 

 

§ 24 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 

(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene 
Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Was-
serzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
1. das Grundstück unbebaut ist oder  
2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unver-
hältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt  
werden können, oder  
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden 
ist. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemä-
ßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf sein Kosten 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar 
sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist. 

 
 

Hinweis: Auf die derzeit gültige Wasserversorgungssatzung der Ge-

meinde Rheinmünster wird hingewiesen. 


